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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

BITEX NORMAL BITUMEN B70 100

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Strassen- und Bauanwendungen
Nur flr gewerbliche Anwender.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

Bitex Bimoid

Wilhofsweg 9

CH-6275 Ballwil

Switzerland

Telefon: +41 449 60 10

Telefax: +41 449 60 75

E-Mail: info@bitexbimoid.ch

Webseite: https://www.grisard.ch/bitex-bimoid

E-Mail (fachkundige Person): haefliger@encoma-osh.net

1.4. Notrufnummer

Schweiz: 145 fur Anrufe aus der Schweiz oder +41 (0)44 251 51 51 (24 h). Tox Info Suisse, ZUrich
(Auskuinfte auf Deutsch, Franzdsisch, Italienisch und Englisch).

Deutschland: Giftnotruf Berlin: Telefon: +49 030/1 92 40

Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale: +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise: keine

2.3. Sonstige Gefahren

Andere schadliche Wirkungen:
Dieser Stoff erfillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Das Gemisch enthalt keine Stoffe >=0.1% mit endokrinschadlichen Eigenschaften gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006, Artikel 59(1) oder gemaf Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung (EU)
2018/605.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 8052-42-4 Bitumen 100

EG-Nr.: 232-490-9 Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung Gew-%

REACH-NTr.: (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

01-2119480172-44

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Atembeschwerden an die frische Luft
bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Bei Hautkontakt:
Bei Verbrennungen: Betroffene Hautpartien sofort und so lang wie méglich mit viel kaltem Wasser kuhlen.
An der Haut haftende Kleidung nicht selbst entfernen. Sofort arztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei BerUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Kontakt mit heissem Produkt: Sofort mit viel lauwarmem Wasser ausspilen, auch unter den Augenlidern.
Warme ableiten, keine Teile mechanisch aus dem Auge entfernen.
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). KEIN
Erbrechen herbeifuhren. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tUber
den Mund verabreichen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl, Trockenléschmittel, Kohlendioxid (CO2), alkoholbestandiger Schaum
Grosseren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase méglich.
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Schwefeloxide, Aldehyde.
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5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:

Personen in Sicherheit bringen. Unbeteiligte Personen fernhalten.
Schutzausriistung:

Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und
entsorgen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Beim
Umflllen in einen anderen Behalter gleich etikettieren wie das Originalgebinde. Verunreinigtes Produkt
als Sonderabfall entsorgen (siehe Abschnitt 13).

Fur Reinigung:
Arbeitsgerate: Bitumenreiniger (z. B. Bituren), Benzin, Diesel
Oberflachen: Wasser und Bitumenreiniger

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Verluste bei der Anwendung des Produkts missen aufgefangen und in geeigneten Behaltern als
Sonderabfall entsorgt werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmafBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Gute Belluftung sicherstellen. Die gleichzeitige Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen
ist zu verhindern. Verarbeitungstemperatur: ca. 160 - 240°C. Das geschmolzene Produkt kann schwere
Verbrennungen verursachen.
Die Dampfe des erhitzten Produktes ergeben kein signifikantes Gesundheitsrisiko. Aus der Sicht einer
guten Arbeitspraxis ist es vorteilhaft, sich den Dampfen so wenig wie modglich auszusetzen und fur eine
gute Bellftung am Arbeitsplatz zu sorgen.
Bitumen wird bei Temperaturen Uber 100°C verarbeitet. Im Kontakt mit Wasser entwickeln sich
explosionsartige Dampfblasen, welche zum Uberschdumen filhren. Umweltschidigende Wirkungen sind
nicht bekannt. Bitumen ist als ,nicht brennbar” klassiert - er brennt jedoch, wie jeder Kohlenwasserstoff,
bei erh6hten Temperaturen.
An der Oberflache porGser oder faserartiger Materialien, die mit dem Produkt oder deren kondensierten
Dampfen impragniert sind, kann es schon bei Temperaturen unter 100°C zur Selbstentzindung kommen.
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An Wanden und Abdeckungen von Tanks kénnen sich spontan entzliindliche Kohleablagerungen absetzen.

In Gegenwart von Sauerstoff kdnnen diese zu einer Selbstentziindung fihren.
BrandschutzmaBnahmen:

Nicht Gber den Flammpunkt erhitzen. Bei Uberhitzung des Produkts besteht Explosionsgefahr, vor allem

in geschlossenen Behaltern.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von

Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Gute Bellftung sicherstellen. Die gleichzeitige Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen
ist zu verhindern.

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Schachte und Kanale sind gegen das Eindringen von heiflissigem Produkt zu schitzen. Lagerbehalter
nicht Uberhitzen und die Bildung von gesundheitsschadlichen Dampfen vermeiden. Bei der Reinigung von
Armaturen und Leitungen keinen Dampf oder Lésungsmittel unter Warmeeinwirkung verwenden.
Produkt nicht Gber 180°C erwarmen. Dampfe von Kohlenwasserstoff kénnen sich nach langerer Lagerung
bei héheren Temperaturen in der Dampfphase von Tanks anreichern und explosive pyrogene Mischungen
bilden, welche zur Selbstentziindung neigen. Bei Iangerer Lagerung im heien Zustand kann sich
Schwefelwasserstoff bilden und eine akute Gefahr darstellen. Auf gute Ventilation bei der Verarbeitung
in geschlossenen Raumen achten. Beim Umpumpen darauf achten, dass nur hitzebestandige Schlauche
verwendet werden. Die Temperatur wahrend dem Umladen sollte so tief wie moéglich sein und unter
keinen Umstanden Gber dem Flammpunkt liegen.
Sicherstellen, dass Leckagen zurlickgehalten werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder
tiefergelegten Bereichen.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 - 13 - Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ®@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

CH Bitumen @ 5 mg/m3

ab 01.01.2024 CAS-Nr.: 8052-42-4 3
EG-Nr.: 232-490-9 @ 20 mg/m L

® (Dampf und Aerosol; kann Uber die Haut

aufgenommen werden) H C2; Messmeth: BIA
TRGS 900 (DE) Bitumen @ 1,5 mg/m3
ab 13.03.2020 CAS-Nr.: 8052-42-4 .

EG-Nr.: 232-490-9 @ 3 mg/m

® (kann lber die Haut aufgenommen werden, Aerosol
und Dampf) DFG, H, 11, 33, 34

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfligbar
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
FUr ausreichende BellGftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

8.2.2. Persodnliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz gemass EN 166 tragen.
Hautschutz:

Arbeitsschutzkleidung gemass DIN EN 340 tragen.

Hitzebestandige Handschuhe gemass DIN EN 407 tragen. Durchbruchszeit: > 6h.
Atemschutz:

Aerosol- oder Nebelbildung: Atemschutz gemass EN 136 oder EN 140 mit Filter AP3.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: fest
Geruch: Bitumen

Farbe: schwarz
Entziindbarkeit: Nein

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar
Schmelzpunkt 43 - 51 °C
Gefrierpunkt Keine Daten

verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich > 320 °C
Flammpunkt > 230 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar
Zindtemperatur > 300 °C @ EN ISO 2592
Dampfdruck Keine Daten

verfliigbar
Dichte 1,5 g/cm? 20 °C
Schittdichte Keine Daten

verfligbar
Wasserloslichkeit Nicht mischbar 20 °C
Viskositat, dynamisch = 90 Pa* s 60 °C @ EN ISO 12596
Viskositat, kinematisch = 230 mm?/s 135 °C @ EN ISO 12595

Partikeleigenschaften:
Keine Daten verflugbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

de /CH/DE /AT

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
B bei d : 08.02.2026

Druckdatums 08.02 2026 BITEX BIVIOID
Version: 2

Seite 6/9

BITEX NORMAL BITUMEN B70 100

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heisses Produkt reagiert heftig mit Wasser. Bei Uberhitzung kann sich Schwefelwasserstoff bilden und in
der Gasphase kdnnen sich Kohlenwasserstoffe anreichern, welche durch Selbstentziindung brennen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Dieser Stoff hat gegenliiber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Einstufungskriterien fur Schadigung der Wasserorganismen nicht erflllt

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bitumen CAS-Nr.: 8052-42-4 EG-Nr.: 232-490-9
Biologischer Abbau: Ja, langsam
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Akkumulation / Bewertung:
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bitumen CAS-Nr.: 8052-42-4 EG-Nr.: 232-490-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieser Stoff hat gegentber Nichtzielorganismen keine endokrinen Eigenschaften.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmill entsorgt werden und darf nicht in die Kanalisation
gelangen. Falls das Produkt entsorgt werden muss, ist es einem zugelassenen Sonderabfallentsorger zu
Ubergeben.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
(050117 |Bitumen

Bemerkung:

Abfallcode CH gemass LVA / Abfallcode gemass Verordnung EU 2014/955
Abfallschliissel Verpackung
Bemerkung:

Ortsbewegliche Tanks/Behalter.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 3257 UN 3257 [UN 3257 [UN 3257

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ERWARMTER FLUSSIGER ERWARMTER FLUSSIGER ELEVATED TEMPERATURE ELEVATED TEMPERATURE
STOFF, N.A.G. (Bitumen ) STOFF, N.A.G. (Bitumen) LIQUID, N.O.S. (Bitumen) LIQUID, N.O.S. (Bitumen)

14.3. Transportgefahrenklassen

Al Al Al Al

N\ N\ N\ N\
9 9 9

9

14.4. Verpackungsgruppe
I [ [ [
14.5. Umweltgefahren

Nein | Nein | Nein | Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender

Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften: Sondervorschriften:
274, 643, 668 274, 643, 668 274, 643, 668 274, 643, 668

Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ):
0 0 0 0
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Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)
Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen Freigestellte Mengen
(EQ): (EQ): (EQ): (EQ):
EO EO EO EO
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): |Klassifizierungscode: EmS-Nr.:
99 - F-A, S-P
Klassifizierungscode:
M9
Tunnelbeschrankungs-
code:
(D)

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verflugbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse

WGK:
nwg - nicht wassergefahrdend

[CH] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse
Klasse B

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

2.3. | Sonstige Gefahren

4.1. |Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

6.3. | Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
7.1. | SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

9.1. |Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
10.3. | Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

11.2. | Angaben Uber sonstige Gefahren

12.1. | Toxizitat

12.3. | Bioakkumulationspotenzial

12.6. | Endokrinschadliche Eigenschaften

13.1. | Verfahren der Abfallbehandlung

16.1. | Anderungshinweise

16.2. | Abkiirzungen und Akronyme

Version 2. Einstufung gemass der Verordnungen (EG) 1272/2008, (EU) 878/2020 und (EU) 707/2023.

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat fur Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstralRen
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ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraRe
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
ECHA Europaische Chemikalienagentur

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde

NIOSH Nationales Institut fir Arbeits- und Gesundheitsschutz
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fliir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln flr Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Rohstoffe. Stoffdatenbank der Europaischen
Chemikalienagentur (ECHA). GESTIS-Datenbank

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15
Keine Daten verflgbar

16.6. Schulungshinweise
Das Personal, welches mit gefahrlichen Stoffen und Erzeugnissen umzugehen hat (Verwendung,
Lagerung, Reinigung von Behaltern etc.) ist beim Neueintritt und in regelmassigen Abstanden Uber alle
mit seiner Tatigkeit verbundenen Gefahren und Uber die zu treffenden Schutzmassnahmen beziglich
Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie Uber Erste-Hilfe-Leistungen zu instruieren.

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen IThnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

* Daten gegenuber der Vorversion geandert.

de /CH/DE /AT

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

